
ÜA rechtliche Änderungen: 
• Das ISC informierte uns über folgende Anpassung: 
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Wir bitten auch um Weitergabe dieser Information an Ihre LIZENZNEHMER: 
 
ÜA-Kennzeichnung von Feuerschutzabschlüssen 14.1.1, für welche es in der Baugesetzgebung und auch 
normativ Ausnahmeregelungen gibt, diese ohne automatische Schließeinrichtung ausstatten zu können. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Rundschreiben möchten wir eine Klarstellung herbeiführen, da es in der Vergangenheit auch durch 
Mitarbeiter des ISC und IBS zu widersprüchlichen Aussagen und Stellungnahmen gekommen ist. 
 
Die ÜA-Plakette 14.1.1 ist ein Zeichen für das In-Verkehr-Bringen eines Feuerschutzabschlusses komplett mit 
Zarge und notwendigen Beschlägen. Basis dafür sind die Prüf- und Klassifizierungsberichte nach nationaler 
ÖNORM B 3850 und den europäischen Regelwerken ÖNORM EN 1634, Teil 1 bzw. ÖNORM EN 13501-2.  
 
Feuerschutzabschlüsse nach ÖNORM B 3850 (ÖNORM EN 1634, Teil 1) werden in der Regel mit automatischen 
Schließeinrichtungen geprüft und in der Folge zB mit EI2 30-C klassifiziert. 
 
In den Fällen, wo auf Grund der Baugesetzgebung und auch normativ eine Möglichkeit der  Ausnahmeregelung 
besteht, solche Feuerschutzabschlüsse ohne automatische Schließeinrichtung auszuführen, hat dann auch die 
Kennzeichnung der ausgeführten Variante zu entsprechen. Dies bedeutet, dass bei Feuerschutzabschlüsse ohne 
montierter Schließeinrichtung das „C“ in der Klassifizierung der ÜA-Zeichen (Plaketten) entfällt oder dauerhaft 
unkenntlich gemacht werden muss. 
 
Kennzeichnungsmöglichkeiten für Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten, für andere Klassen (60, 90 Minuten) 
analog: 
MIT Schließeinrichtung   OHNE Schließeinrichtung 
E 30-C     E 30 
EW 30-C    EW 30 
EI2 30-C     EI2 30 
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Sie können ab sofort aktuelle ÜA Plaketten über den Fachhandel bestellen. 
 
Die aktuellen Unterlagen stehen ab sofort auf ecom.dana.at zum Download bereit. 
 
 
 


